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BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An den ISLAMIC RELIEF - HUMANITÄRE ORGANISATION IN DEUTSCHLAND e.V. 
 
Prüfungsurteil 
 
Wir haben den Jahresabschluss des ISLAMIC RELIEF - HUMANITÄRE ORGANISATION IN 
DEUTSCHLAND e.V. – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- 
und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 
sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsme-
thoden – geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht 
der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember 2023 
sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023. 
 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendun-
gen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Grundlage für das Prüfungsurteil 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vor-
schriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prü-
fung des Jahresabschlusses“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handels-
rechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Be-
rufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.  
 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
  



 
 

 
 

 

 
 

Sonstige Informationen 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 
Informationen umfassen  
 

· einen Geschäftsbericht, in dem unter anderem der Geschäftsverlauf, die Aktivitäten 
und Projekte des Geschäftsjahres sowie auszugsweise unser Bestätigungsvermerk 
wiedergegeben wird. Der Geschäftsbericht wird auf der Webseite des Vereins als 
„Jahresbericht“ veröffentlicht. 

 
Der Geschäftsbericht wird uns nach dem Datum dieses Bestätigungsvermerks voraussicht-
lich zur Verfügung gestellt. 
 
Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Informatio-
nen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form 
von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 
sonstigen Informationen – sobald sie verfügbar sind - zu lesen und dabei zu würdigen, ob die 
sonstigen Informationen 
 

· wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss oder zu unseren bei der Prüfung 
erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

· anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 
wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner 
sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig be-
stimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von we-
sentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwort-
lich, die Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gege-
benheiten entgegenstehen. 
 
 
  



 
 

 
 

 

   
   

 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen 
oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil 
zum Jahresabschluss beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 
eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstel-
lungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesent-
lich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder ins-
gesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Ent-
scheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jah-

resabschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und führen Prü-
fungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnach-
weise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultie-
rende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlun-
gen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre-
führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten kön-
nen. 

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen 
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme des Vereins abzugeben. 

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertre-
tern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Ver-
tretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine we-
sentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentli-
che Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazuge-
hörigen Angaben im Jahresabschluss aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere 
Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsver-
merks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können 
jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortfüh-
ren kann. 
 
 



 
 

 
 

 

 
 

· beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Ge-
schäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhält-
nissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins ver-
mittelt. 

 
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, ein-
schließlich etwaiger bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unse-
rer Prüfung feststellen. 
 
 
Pforzheim, 13. August 2024 
 

dhmp NEXT GmbH & Co. KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 

     

 
 
 
 
 
 
 

Roland Sprinz 
Wirtschaftsprüfer 

  

 
 
 
 
 
 
 

Benedikt Weber 
Wirtschaftsprüfer 
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Anlagen



Aktiva

31.12.2023 31.12.2022
€ €

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 
und ähnliche Rechte und Werte sowie 
Lizenzen an solchen Rechten und Werten 22.309,00 27.781,00

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs-  und Geschäftsausstattung 72.618,00 91.491,95

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 25.000,00

119.927,00 144.272,95

B. UMLAUFVERMÖGEN

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände 459.419,66 181.635,03

III. Kassenbestand und Guthaben bei  Kreditinstituten 23.067.351,22 16.994.896,10
23.526.770,88 17.176.531,13

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 0,00 26,34

23.646.697,88 17.320.830,42

ISLAMIC RELIEF - HUMANITÄRE ORGANISATION IN DEUTSCHLAND e.V.
Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2023
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Passiva

31.12.2023 31.12.2022
€ €

A. EIGENKAPITAL

I. Vereinskapital 50.000,00 50.000,00
II. Rücklagen 21.340.350,15 16.476.243,35
III. Mittelvortrag 661.234,06 1.027,95

22.051.584,21 16.527.271,30

B. RÜCKSTELLUNGEN

Sonstige Rückstellungen 1.512.706,72 428.858,86
1.512.706,72 428.858,86

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 53.472,78 217.294,28

2. Sonstige Verbindlichkeiten 28.934,17 147.405,98
82.406,95 364.700,26

- davon aus Steuern 23.305,90 (Vj. 24.001,91)
- davon im Rahmen soz. Sicherheit 2.733,27 (Vj. 55.933,34)

23.646.697,88 17.320.830,42

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
28.934,17 (Vj. 147.405,98)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 
53.472,78 (Vj. 217.294,28)

Anlage I 
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2023 2022
€ €

1. Spenden und ähnliche Erträge 33.723.301,66 26.694.028,77
2. Sonstige betriebliche Erträge 67.586,28 10.604,02

33.790.887,94 26.704.632,79

3. Projektaufwendungen 20.393.674,09 17.105.472,96

4. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter 2.894.077,47 2.563.284,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-

versorgung und für Unterstützung 550.363,81 519.591,46
- davon für Altersversorgung € 1.584,12 (Vj. € 1.584,12)

3.444.441,28 3.082.875,87

5. Abschreibungen:
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen 44.577,14 46.117,00

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 4.508.306,18 3.673.869,95

7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 125.417,66 3.487,32

8. Ergebnis nach Steuern 5.525.306,91 2.799.784,33

9. sonstige Steuern 994,00 994,00

10. Jahresüberschuss 5.524.312,91 2.798.790,33

11. Vortrag aus Vorjahr 1.027,95 1.237,62

12. Entnahme aus den Rücklagen 6.819.702,35 5.549.702,35

13. Einstellung in die Rücklagen 11.683.809,15 8.348.702,35

14. Mittelvortrag 661.234,06 1.027,95

ISLAMIC RELIEF - HUMANITÄRE ORGANISATION IN DEUTSCHLAND e.V.

1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

Köln

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom

Anlage II 
Seite 1
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Anhang zum 31.12.2023 
 

ISLAMIC RELIEF – HUMANITÄRE ORGANISATION IN DEUTSCHLAND e.V. 
 
I. Allgemeine Angaben 
 
Es handelt sich um einen eingetragenen steuerbegünstigten Verein gemäß den §§ 21 ff, 55 ff 
BGB. Islamic Relief Humanitäre Organisation in Deutschland e.V. (im Folgenden: Islamic 
Relief Deutschland oder IRD abgekürzt) ist eine unpolitische, unabhängige und nicht staatli-
che Hilfsorganisation (NGO). Der Zweck des Islamic Relief Deutschland ist die Bereitstellung 
von Hilfe für die Notleidenden und bedürftigen Menschen dieser Welt, die unter Armut, 
Krieg, Konflikten, Naturkatastrophen oder Hungersnot leiden – ungeachtet ihrer politischen 
Überzeugung, ethnischen Herkunft, Religion, Geschlecht oder Kultur.  
 
Um effizient die Lebenssituation dieser Menschen zu verbessern, setzt IRD Projekte um, die 
je nach Projektinhalt/-ziel von kurzer oder langer Dauer sind, um akute Not zu lindern bzw. 
die Folgen humanitärer Katastrophen abzumildern und nachhaltig Wiederaufbau zu leisten.  
Islamic Relief Deutschland ist Partner von Islamic Relief Worldwide (IRW), einem Netzwerk 
in Europa, Afrika, Asien und den USA, das 1984 als Reaktion auf die damalige Hungersnot 
am Horn von Afrika gegründet wurde. Über das weltweite Netzwerk mit lokalen Strukturen 
in mehr als 30 Ländern werden mit Nothilfe- und Entwicklungsprojekten notleidende und 
bedürftige Menschen unterstützt.  
 
Islamic Relief Deutschland ist in der deutschen NGO-Szene anerkannt und unter anderem 
Mitglied bei Aktion Deutschland Hilft und VENRO. Der Hauptsitz von Islamic Relief 
Deutschland ist in Köln; Niederlassungen befinden sich in Berlin, Essen und Köln.  
 
IRD akquiriert Spenden durch Werbung, Mailing, persönliche Kontakte oder per Internet bzw. 
durch Antragstellung institutioneller Mittel und setzt damit Projekte um.  IRD übernimmt da-
bei eine koordinierende Rolle zwischen Spendern bzw. Fördermittelgebern auf der einen Seite 
und den Implementierungspartnern bzw. Projektzielgruppen auf der anderen Seite. IRD ist 
unabhängig und arbeitet selbständig. Das heißt Projektvorschläge werden von den Implemen-
tierungspartnern an IRD herangetragen, IRD bewertet diese Vorschläge auf der Management-
ebene und entscheidet welche Projekte mit welcher Höhe unterschützt werden sollen.  
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Der Hauptimplementierungspartner von IRD ist IRW mit dem es in 2023 ca. 97% seiner Pro-
jektausgaben umgesetzt hat. Diese Projekte sind u.a. die zwei großen saisonalen Ramadan- 
und Kurbanprojekte, das Waisenpatenschaftsprogramm, sowie Not- und Entwicklungspro-
jekte in den Bereichen Gesundheit, Wasser & Hygiene, Einkommenssicherung, Bildung etc. 
Die Projekte werden von den Länderbüros umgesetzt, IRW unterstützt die Länderbüros bei 
der Umsetzung der Projekte und überwacht, dass internationale Standards und Richtlinien 
(z.B. CHS Core Humanitarian Standards etc.) dabei eingehalten werden. IRW ist in der charity 
commission amtlich registriert. Der Jahresabschluss von IRW wird regelmäßig von einem 
Wirtschaftsprüfer geprüft. 
 
IRD betreut und überwacht die Projekte über die Programmabteilung meistens von Deutsch-
land aus und führt zudem stichprobenartig Monitorings-, Evaluations-, und Auditbesuche vor 
Ort durch. 
 
II. Allgemeine Ansatz- und Bewertungsgrundsätze der Bilanz 
 
Die Gesellschaft ist nach den in § 267 Abs. 2 HGB bezeichneten Größenmerkmalen als  
mittelgroß einzustufen. 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde gemäß den §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB 
aufgestellt. 
 
Die Gesellschaft nimmt die für mittelgroße Gesellschaften geltenden Angabenerleichterungen 
teilweise in Anspruch. 
 
Firmenname laut Registergericht ISLAMIC RELIEF – HUMANITÄRE ORGANISA-

TION IN DEUTSCHLAND e.V. 
Firmensitz laut Registergericht Köln 
Registergericht    Köln  
Vereinsregisternummer   VR12464  
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. 
 
Spenden werden im Zeitpunkt des Zuflusses unter „Spenden und ähnliche Erträge“ ausgewie-
sen. Eine erfolgsneutrale Erfassung unterbleibt, da keine Rückzahlungsansprüche der Spender 
besteht. 
 
Zur besseren Information wurde in der Gewinn- und Verlustrechnung der Posten „Projekt-
aufwendungen“ aufgenommen. 
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Die Bewertung erfolgte entsprechend den handelsrechtlichen Bestimmungen und den Grunds-
ätzen ordnungsmäßiger Buchführung. 
 
Die immateriellen Vermögensgegenstände sowie die Sachanlagen werden über ein ordnungs-
gemäß geführtes Anlageverzeichnis inventarisiert. 
 
Das abnutzbare Anlagevermögen wurde zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich 
planmäßiger Abschreibungen bewertet.  
 
Die Anteile an verbundenen Unternehmen werden zu Anschaffungskosten bilanziert. 
 
Die sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennbetrag angesetzt.  
 
Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert bewertet. 
 
Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung 
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und beinhalten alle bei der Bilanzaufstellung er-
kennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. 
 
Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert. 
 
1. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
 
Im vorangegangenen Geschäftsjahr wurden die Anteile an der Islamic Relief Kleiderkammer 
GmbH unter den Beteiligungen ausgewiesen. Da es sich hierbei um ein verbundenes Unter-
nehmen handelt, erfolgt der Ausweis für 2023 nunmehr unter den Anteilen an verbundenen 
Unternehmen. Die Vorjahresangabe wurde zur Herstellung der Vergleichbarkeit ebenfalls in 
der Bilanz unter dem Posten „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. 
 
Die bislang in der Position „Projektaufwendungen“ enthaltenen Gehaltsaufwendungen für das 
Projekt „Muslimische Telefonseelsorge“ in Höhe von 146,9 TEUR werden, abweichend zum 
Vorjahr (rund 160,0 TEUR), fortan in der Position „Personalaufwand – a) Löhne und Gehäl-
ter“ ausgewiesen. 
 
III. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen 

 
Anlagevermögen 
 
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel auf der letzten Seite des An-
hangs zu entnehmen. 
 
  



Anlage III 
Seite    4 

Abschreibungsmethode: Linear 
 
Nutzungsdauern nach Gruppen: 
 
0135 EDV-Software 5-8 Jahre 
0520 PKW 3-6 Jahre  
0650 Büroeinrichtung 8-10 Jahre 
0675 Geringwertige Wirtschaftsgüter (Sammelposten) 5 Jahre GWG-Pool 
0690 Sonstige Betriebs-u. Gesch. Ausstattung 3-23 Jahre 
 
Finanzanlagen 
 

Die Finanzanlagen setzen sich wie folgt zusammen:     
      € 
Gemeinnützige Islamic Relief Kleiderkammer 
GmbH      25.000,00 
       

Summe      25.000,00 
 
Umlaufvermögen 
Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten in Höhe von € 21.059,88 Mietkautionen mit 
einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sowie € 195.305,00 Darlehensforderung gegenüber 
IR-Österreich mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.  
 
Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital hat sich in 2023 wie folgt entwickelt: 
 
 Vereins- 

kapital 
Rücklagen Mittelvortrag Gesamt 

 EUR EUR EUR EUR 
Vortrag 1.1.2023 50.000,00 16.476.243,35 1.027,95 16.527.271,30 
Jahresergebnis 0,00 0,00 5.524.312,91 5.524.312,91 
Entnahmen 0,00 -6.819.702,35 6.819.702,35 0,00 
Einstellung  0,00 11.683.809,15 -11.683.809,15 0,00 
Stand 31.12.2023 50.000,00 21.340.350,15 661.234,06 22.051.584,21 
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Rückstellungen 
 
Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Verpflichtungen aus bereits bewilligten Pro-
jekten, Rückstellungen für die Resturlaubstage sowie zu erwartende Kosten für die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2023. 
 
Verbindlichkeiten 
 
Die Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und sind nicht gesichert. 
 
IV. Erläuterungen zu Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung 
 
Gliederung der Einnahmen:  
 

Einnahmen im ideellen Tätigkeitsbereich EUR 
Spenden, religiöse Spenden 4.030.852,13 
Spenden, Länderspenden 14.369.357,36 
Spenden, ohne Zweckbindung 14.760.182,09 
Spenden muslimische Telefonseelsorge 29.837,11 
Sonstige Einnahmen 533.072,97 
Gesamteinnahmen 33.723.301,66 
Sonstige betriebliche Erträge/Zinserträge                                                           193.003,94 
Gesamterträge                                                                                              33.916.305,60 

 
Verwendung der Gesamterträge 
 

Verwendung in % der Gesamterträge:  EUR in %  

Gesamterträge  
                                

33.916.305,60                         
      

100,00 
    
Ausgaben:  
    
unmittelbare Ausgaben  22.925.588,43 67,59                 
Werbung und Selbstdarstellung  4.482.379,83 13,22 
allgemeine Verwaltung  984.024,43 2,90 
    
Jahresüberschuss  5.524.312,91 16,29 

 
V. Sonstige Angaben 
 
Anzahl der Arbeitnehmer: 83 
(davon Vollzeit: 53, Teilzeit 21, Aushilfen 9) 
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Vorstand  
Hossam Said (MBChB, MBA), Vorstandsvorsitzender  
Dr. med. (Syr.) Samar Hababa, Stellvertretende Vorsitzende 
Usama Al-Sibai  
Prof. Dr. Nael Hawi (seit 20.09.2023) 
Nadir Moubarrid (seit 20.09.2023) 
 
Der Vorstand war im aktuellen Geschäftsjahr ehrenamtlich tätig, sodass die Angabe zu den 
Gesamtbezügen entfällt. 
 
Besonderer Vertreter für die Geschäfte der laufenden Verwaltung 
Herr Tarek Abdelalem (MBA) 
 
Hinsichtlich der Angabe zu den Gesamtbezügen der Geschäftsführer wurde von der Schutz-
klausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB Gebraucht gemacht. 
 
VI. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung haben sich nach Schluss des Geschäftsjahres nicht er-
geben. 
 
Köln, den 12. August 2024 
 
 
 
gez. Tarek Abdelalem    gez. Hossam Said 
Geschäftsführer    Vorstandsvorsitzender 



ILSAMIC RELIEF - HUMANITÄRE ORGANISATION IN DEUTSCHLAND e.V., Köln
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023

Anlagenspiegel für 2023

Entwicklung der Anschaffungswerte Entwicklung der Abschreibungen Restbuchwerte
Stand 

01.01.2023 Zugänge Abgänge
Stand 

31.12.2023
Stand 

01.01.2023 Zugänge Abgänge
Stand 

31.12.2023
Stand 

31.12.2023
Stand 

31.12.2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

I. Immaterielle 
 Vermögensgegenstände

Entgeltlich erworbene Konzessionen, 
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche 
Rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen Rechten und Werten 58.520,87 0,00 0,00 58.520,87 30.739,87 5.472,00 0,00 36.211,87 22.309,00 27.781,00

II. Sachanlagen
Andere Anlagen, Betriebs- und 
Geschäftsausstattung 474.576,32 20.497,17 0,00 495.073,49 383.084,37 39.105,14 0,00 422.455,49 72.618,00 91.491,95

III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

Summe 558.097,19 20.497,17 0,00 578.594,36 413.824,24 44.577,14 0,00 458.667,36 119.927,00 144.272,95
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Besondere Auftragsbedingungen der
dhmp NEXT GmbH & Co. KG WPG StBG
in der Fassung vom Januar 2024

A. Präambel

Diese Auftragsbedingungen der dhmp NEXT GmbH & Co. KG Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft, Karls-
ruhe, (nachfolgend „dhmp NEXT“) ergänzen und konkretisieren die
vom Institut der Wirtschaftsprüfer e. V. (IDW) herausgegebenen
Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüferinnen,
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1.
Januar 2024 (in der dem Auftragsbestätigungsschreiben
beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber vorrangig
anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem
Auftragsbestätigungsschreiben. Das
Auftragsbestätigungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet
die „Sämtlichen Auftragsbedingungen“.

B. Ergänzende Bestimmungen für Abschlussprüfungen
nach § 317 HGB und im Wesentlichen vergleichbare Ab-
schluss-prüfungen nach internationalen Prüfungsgrund-
sätzen bzw. freiwillige Abschlussprüfungen

dhmp NEXT wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und unter
Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung („GoA“) durch-führen. Dem
entsprechend wird dhmp NEXT die Prüfung unter Beachtung der
Grundsätze gewissenhafter Berufsausübung so planen und
anlegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den
Prüfungsgegenstand laut Auftragsbestätigungs-schreiben
wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt
werden.

dhmp NEXT wird alle Prüfungshandlungen durchführen, die sie
den Umständen entsprechend für die Beurteilung als notwendig
erachtet und prüfen, in welcher Form der in § 322 HGB respektive
den GoA vorgesehene Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt
werden kann. Über die Prüfung des Prüfungsgegenstandes wird
dhmp NEXT in berufsüblichem Umfang berichten.

Um Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen in
zweckmäßiger Weise festzulegen, wird dhmp NEXT, soweit sie es
für erforderlich hält, das System der rechnungslegungsbezogenen
internen Kontrollen prüfen und beurteilen, insbesondere soweit es
der Sicherung einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient.
Wie berufsüblich, wird dhmp NEXT die Prüfungshandlungen in
Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidliches Risiko
besteht, dass auch bei pflichtgemäß durchgeführter
Abschlussprüfung selbst wesentliche falsche Angaben unentdeckt
bleiben können. Daher werden z. B. Unterschlagungen und andere
Unregelmäßigkeiten durch die Prüfung nicht notwendigerweise
aufgedeckt. dhmp NEXT weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer
Zielsetzung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen und
anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstimmung des
Prüfungsgegenstandes mit den maßgeblichen
Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet ist. Sollte
dhmp NEXT jedoch im Rahmen der Prüfung derartige
Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber der dhmp NEXT
(„Auftraggeber“) dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht.

Es ist Aufgabe der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, we-
sentliche Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren und uns
gegenüber in der Vollständigkeitserklärung zu bestätigen, dass die
Auswirkungen etwaiger nicht korrigierter Fehler, die von uns wäh-
rend des aktuellen Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als
auch in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwesent-
lich sind.

C. Auftragsverhältnis / Abgrenzung Rechtsberatung

Unter Umständen werden der dhmp NEXT im Rahmen des
Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen Belange des
Auftraggebers unmittelbar mit diesem zusammenhängende
Dokumente, die rechtliche Relevanz haben zur Verfügung gestellt.
dhmp NEXT stellt ausdrücklich klar, dass sie weder eine

Verpflichtung zur rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat,
noch, dass dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung bein-
haltet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zusammen-
hang mit der Durchführung dieses Auftrages von dhmp NEXT zur
Verfügung gestellte Musterformulierungen zur ab-schließenden
juristischen Prüfung seinem verantwortlichen Rechtsberater
vorzulegen.

Der Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäftsfüh-
rungsentscheidungen im Zusammenhang mit den Leistungen von
dhmp NEXT sowie die Verwendung der Ergebnisse der Leistungen
und die Entscheidung darüber, inwieweit die Leistungen der dhmp
NEXT für eigene interne Zwecke des Auf-traggebers geeignet sind.

D. Informationszugang

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Auf-
traggebers, der dhmp NEXT einen uneingeschränkten Zugang zu
den für den Auftrag erforderlichen Aufzeichnungen, Schriftstücken
und sonstigen Informationen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für
die Vorlage zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht,
Feststellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem Abschluss
sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht veröffentlicht werden. Der
Auftraggeber wird diese rechtzeitig vor Erteilung des
Bestätigungsvermerks bzw. unverzüglich sobald sie vorliegen
zugänglich machen. Sämtliche Informationen, die dhmp NEXT
vom Auftraggeber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt
werden („Auftraggeberinformationen“), müssen vollständig sein.

E. Hinzuziehung von Dritten im Rahmen der
Abschlussprüfung

dhmp NEXT ist berechtigt, Teile der Leistungen an sonstige
Dienstleister als Unterauftragnehmer zu vergeben, die direkt mit
dem Auftraggeber in Kontakt treten können. Unabhängig davon
verbleiben die Verantwortlichkeit für die Arbeitsergebnisse aus
dem Auftrag, die Erbringung der Leistungen und die sonstigen sich
aus dem Auftragsbestätigungsschreiben resultierenden
Verpflichtungen gegenüber dem Auftraggeber ausschließlich bei
der dhmp NEXT. Der Auftraggeber ist daher nicht dazu berechtigt,
vertragliche Ansprüche oder Verfahren im Zusammenhang mit den
Leistungen oder generell auf der Grundlage des Auf-
tragsbestätigungsschreibens gegen Unterauftragnehmer, Anteils-
eigner, Geschäftsführungsmitglieder, Partner oder Mitarbeiter
(„dhmp-Personen“) der dhmp NEXT geltend zu machen bzw.
anzustrengen. Der Auftraggeber verpflichtet sich somit,
vertragliche Ansprüche ausschließlich dhmp NEXT gegenüber
geltend zu machen bzw. Verfahren nur gegenüber dhmp NEXT
anzustrengen.

F. Mündliche Auskünfte durch dhmp NEXT

Dem Auftraggeber ist bewusst, dass mündliche Auskünfte ein er-
höhtes Risiko von Missverständnissen in sich bergen.

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung oder
sonstige wirtschaftliche Disposition auf Grundlage von Informatio-
nen und/oder Beratung zu treffen, welche die dhmp NEXT dem
Auftraggeber mündlich erteilt hat, so ist der Auftraggeber
verpflichtet, entweder (a) dhmp NEXT rechtzeitig vor einer solchen
Entscheidung zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des
Auftraggebers über solche Informationen und/o-der Beratung
schriftlich zu bestätigen oder (b) in Kenntnis des oben genannten
Risikos einer solchen mündlich erteilten Information und/oder
Beratung jene Entscheidung in eigenem Ermessen und in
alleiniger Verantwortung zu treffen.

Mündliche Erklärungen und Auskünfte außerhalb des erteilten Auf-
trages sind stets unverbindlich.
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G. Entwurfsfassungen der dhmp NEXT

Der Auftraggeber ist nicht dazu berechtigt, sich auf die Entwurfs-
fassung eines Arbeitsergebnisses (die unverbindlich ist) zu verlas-
sen, sondern lediglich auf dessen finale schriftliche Fassung. Ent-
wurfsfassungen eines Arbeitsergebnisses dienen lediglich den in-
ternen Zwecken der dhmp NEXT und/oder der Abstimmung mit
dem Auftraggeber und stellen demzufolge nur eine Vorstufe des
Arbeitsergebnisses dar und sind weder final noch verbindlich und
erfordern eine weitere Durchsicht. dhmp NEXT ist nicht dazu
verpflichtet, ein finales Arbeitsergebnis im Hinblick auf Umstände,
die ihr seit dem im Arbeitsergebnis benannten Zeitpunkt des
Abschlusses der Tätigkeit, oder in Ermangelung eines solchen
Zeitpunkts der Auslieferung des Arbeitsergebnisses zur Kenntnis
gelangt sind oder eintreten, zu aktualisieren. Dies gilt dann nicht,
wenn die dhmp NEXT vom Auftraggeber entsprechend beauftragt
wurde oder die dhmp NEXT aufgrund der Natur der Leistungen
dazu verpflichtet ist.

H. Weitergabe / Veröffentlichung

Ihnen ist neben der Offenlegung aufgrund gesetzlicher Pflicht die
vollständige und unveränderte Weitergabe des Unterschrifts-
exemplars und/oder des Jahresabschlussberichts / Prüfungsbe-
richts an einen Dritten gestattet, soweit Sie zuvor sicherstellen,
dass aufgrund der Weitergabe keinerlei Verpflichtungen, Haftung
oder Sorgfaltspflichten von uns ihm und sonstigen Dritten gegen-
über begründet werden (insbesondere auch keine Einbeziehung in
den Schutzbereich dieser Mandatsvereinbarung gewollt ist) und er
Verschwiegenheit über die erhaltenen Informationen zu wahren
hat.

Falls der von uns erstellte oder geprüfte Jahresabschluss und/oder
Lagebericht weitergegeben bzw. veröffentlicht werden soll und da-
bei von der von uns erstellten oder geprüften Fassung abgewichen
oder wenn eine fremdsprachige Fassung erstellt werden soll, be-
darf der Hinweis auf unsere Bescheinigung / Bestätigungsvermerk
oder auf unsere Abschlussarbeiten / - prüfung in jedem Zusam-
menhang unserer schriftlichen Einwilligung. Entsprechendes gilt
für die Übersetzung unserer Bescheinigung / Bestätigungsver-
merks in eine fremde Sprache.

Im Übrigen verweisen wir auf Ziffer 6 der IDW Auftragsbedingun-
gen.

I. Freistellung

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, dhmp NEXT von allen
Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener Unternehmen)
sowie daraus folgenden Verpflichtungen, Schäden, Kosten und
Aufwendungen (insbesondere angemessene externe Anwalts-
kosten) freizustellen, die aus der Verwendung des
Arbeitsergebnisses durch Dritte resultieren und die Weitergabe
direkt oder indirekt durch den Auftraggeber oder auf seine
Veranlassung hin erfolgt ist. Diese Verpflichtung besteht nicht in
dem Umfang, wie dhmp NEXT sich ausdrücklich schriftlich damit
einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeitsergebnis
vertrauen darf.

J. Elektronische Datenversendung (E-Mail)

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien zum Aus-
tausch und zur Übermittlung von Informationen gestattet und diese
Form der Kommunikation stellt als solche keinen Bruch von etwai-
gen Verschwiegenheitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst,
dass die elektronische Übermittlung von Informationen (insbesond-
ere per E-Mail) Risiken (z. B. unberechtigter Zugriff Dritter) birgt.

Jegliche Änderung der von der dhmp NEXT auf elektronischem
Wege übersandten Dokumente ebenso wie jede Weitergabe von
solchen Dokumenten auf elektronischem Wege an Dritte darf nur
nach schriftlicher Zustimmung der dhmp NEXT erfolgen.

K. Datenschutz

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die dhmp NEXT
berechtigt, Auftraggeberinformationen, die bestimmten Personen
zugeordnet werden können („personenbezogene Daten“), in den
verschiedenen Jurisdiktionen, in denen diese tätig sind, zu
verarbeiten.

dhmp NEXT verarbeitet personenbezogene Daten im Einklang mit
geltendem Recht und berufsrechtlichen Vorschriften, insbesondere
unter Beachtung der nationalen (BDSG) und europarechtlichen
Regelungen zum Datenschutz. Die dhmp NEXT verpflichtet
Dienstleister, die im Auftrag der dhmp NEXT personenbezogene
Daten verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu
halten.

L. Vollständigkeitserklärung

Die seitens dhmp NEXT von den gesetzlichen Vertretern erbetene
Vollständigkeitserklärung umfasst gegebenenfalls auch die
Bestätigung, dass die in einer Anlage zur Vollständigkeitserklärung
zusammengefassten Auswirkungen von nicht korrigierten falschen
Angaben im Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch
insgesamt unwesentlich sind.

M. Geltungsbereich

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen Regelun-
gen – einschließlich der Regelung zur Haftung – finden auch auf
alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten sonstigen Aufträge ent-
sprechend Anwendung, soweit nicht jeweils gesonderte Vereinba-
rungen getroffen werden, oder soweit für die dhmp NEXT
verbindliche in- oder ausländische gesetzliche oder behördliche
Erfordernisse einzelnen Regelungen zu Gunsten des Auftrag-
gebers entgegenstehen.

Für Leistungen der dhmp NEXT gelten ausschließlich die
Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; andere
Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der Auftraggeber
diese mit dhmp NEXT im Einzelnen nicht ausdrücklich schriftlich
vereinbart hat.

Allgemeine Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automati-
sierter Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann
nicht als einbezogen, wenn die dhmp NEXT diesen nicht
ausdrücklich widerspricht oder die dhmp NEXT mit der Erbringung
der Leistungen vorbehaltlos beginnt.

N. Identitätsnachweis Geldwäschegesetz

dhmp NEXT ist aufgrund gesetzlicher Regelung verpflichtet, den
Identitätsnachweis gemäß Geldwäschegesetz zu erheben. Der
Auftraggeber wirkt an der Erhebung der entsprechenden
Informationen im bestmöglichen Umfang mit.

O. Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgeblichen deut-
schen berufsständischen Organisationen (Wirtschaftsprüferkam-
mer, Institut der Wirtschaftsprüfer e. V., Steuerberaterkammern)
entwickelten und verabschiedeten Berufsgrundsätze, soweit sie für
den Auftrag im Einzelfall anwendbar sind, bestimmend.

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus oder auf-
grund der Erbringung der darin vereinbarten Leistungen resultie-
renden außervertraglichen Angelegenheiten oder Verpflichtungen
findet deutsches Recht Anwendung.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle in Verbindung mit dem
Auftrag oder den darunter erbrachten Leistungen entstehenden
Rechtsstreitigkeiten ist Karlsruhe, Deutschland.
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